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8§ 14 StVG Aufsicht iber den
Strafvollzug

StVG - Strafvollzugsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegriindeten Vorschriften und
Anordnungen ist von den Leitern der Anstalten zum Vollzug innerhalb des Bereiches der ihnen unterstellten
Einrichtungen und im ganzen Bundesgebiet durch das Bundesministerium fur Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz zu Uberwachen.

2. (2)Die Vollzugsbehoérden haben sich von dem gesamten Verwaltungs- und Vollzugsbetrieb in den von ihnen zu
beaufsichtigenden Einrichtungen durch eigene Wahrnehmung Kenntnis zu verschaffen.

3. (3)Uber Misssténde, die im eigenen Wirkungsbereich nicht abgestellt werden kénnen, haben die Leiter der
Justizanstalten dem Bundesministerium fur Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz zu berichten.
(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 1/2012)

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/1
file:///

	§ 14 StVG Aufsicht über den Strafvollzug
	StVG - Strafvollzugsgesetz


